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An alle 
Gemeinden 
Tourismusverbände 
Tourismusregionalverbände der Steiermark                                                                       Kalsdorf, im Mai 2023 
 

                        64 Jahre   -  
 
 
Bringen wir das Land mit dem 64. Blumenschmuckbewerb wieder gemeinsam zum Blühen  
Die Natur gleicht jetzt im Mai einem grünen Feuerwerk. Und schon bald machen die vielen Blüten und 
Blumen als kraftvoll leuchtende Farbtupfer die Steiermark wieder zum charmanten Fleck Heimat – für die 
Hiesigen, aber auch für die vielen Urlauberinnen und Urlauber, die die Schönheit und Lebensqualität der 
Steiermark so sehr zu schätzen wissen.   
 
Mit dem Startschuss zum 64. Blumenschmuckbewerb – Flora 23 wollen wir wieder alle auf die Bühne 
holen, die das Land mit großem floralem Einsatz und blühender Leidenschaft noch schöner machen. Von 
den öffentlichen Plätzen, Betrieben, Gärten, Balkonen bis hin zu den Verkehrsinseln, bunten Beeten und 
Kisterln. Denn gerade in Zeiten des Umbruchs und der Veränderungen finden die Menschen dort, wo die 
Begeisterung für Blumen sprießt, auch ein Stück Beständigkeit.   
 
Die Natur für künftige Generationen schützen  
Beständige Werte schaffen wir auch dann, wenn wir nachhaltig denken und handeln. Immerhin ist das 
Thema Nachhaltigkeit kein Trend mehr, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen. Auch uns ist der 
Schutz von Ressourcen und der Natur ein großes Anliegen. Deswegen vergibt die Blumenschmuckjury bei 
ihrer Bewertung auch Nachhaltigkeitspunkte. Lassen Sie die Jury auch heuer wissen, in welchen Bereichen 
Sie bereits nachhaltig agieren und was Sie konkret umsetzen. In viele Kriterien (vom klimagerechten 
Standort bei der Bepflanzung bis hin zur Pflanzenstärkung oder der Teilnahme an klimafördernden 
Projekten) fließt das Thema in die Punktevergabe der Jury ein. Und weil uns auch Transparenz wichtig ist, 
finden Sie die exakten Kriterien für die Bewertung online unter www.blumenland.at.  
 
Neuer Preis für Nachhaltigkeit  
Damit noch nicht genug: Eine besondere Würdigung und Motivation ist unser neu geschaffener 
Innovationspreis für Nachhaltigkeit. Jene Gemeinde, die mit ihren Ideen und deren Umsetzung besonders 
aufzeigt, darf den Preis bei der Schlussveranstaltung der Flora 23 in Soboth (Marktgemeinde Eibiswald) 
am Donnerstag, den 7. September 2023, erstmals in Empfang nehmen. Was uns besonders freut: Die 
Schlussveranstaltung wird heuer endlich wieder zum großen Fest, wo wir gemeinsam alle Siegerinnen und 
Sieger und auch die unverwechselbare Schönheit der Steiermark hochleben lassen wollen.  
 
Zaubern wir wieder ein steirisches Blütenmeer  
Jetzt sind Sie als Gemeinde- und Tourismusverantwortliche am Zug. Verschönern Sie gemeinsam mit Ihren 
Betrieben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Bevölkerung das Ortsbild und nehmen Sie mit den 
blühenden Gesamtkompositionen wieder am Blumenschmuckbewerb „Die Flora“|23 teil.   
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und wünschen viel Begeisterung und Kreativität für die florale 
Gestaltung Ihres Ortsbildes!  
 
Herzlichst, Ihr Verband der Steirischen Gärtner und Baumschulen  
Obmann Ferdinand Lienhart e.h.          Sabine Omann u. Renate Jausner-Zotter e.h.  
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So funktioniert die Anmeldung  
Die Anmeldeformulare finden Sie wie gewohnt online unter www.blumenland.at. Dort finden Sie auch 
die exakten Teilnahmebedingungen und den Datennutzungshinweis.   
 
Melden Sie bitte Ihre Gemeinde über unsere Datenbank an. Die Gemeindedaten sind bereits hinterlegt. 
Sollten Sie die Anmeldedaten nicht mehr zur Hand haben, können Sie ihr Passwort selbst zurücksetzen. 
Gibt es trotzdem Schwierigkeiten? Kein Problem, wenden Sie sich bitte per Mail an 
flora@blumenschmuck.at, damit wir helfen können.   
 
Wichtiger Hinweis für den „Öffentlichen Bewerb“: Falls es bei einzelnen Gebäuden ein Fotografierverbot 
geben sollte, benachrichtigen Sie uns bitte. Sollten wir keine Informationen erhalten, gehen die von uns 
gefertigten Fotos unentgeltlich in das Nutzungsrecht des Bewerbes über. Bitte sorgen Sie als Gemeinde 
auch dafür, dass die Anmeldeformulare ihrer Teilnehmer unterzeichnet und verwahrt werden. Jede 
Gemeinde kann fünf Objekte sowie ein Sonderobjekt für die Kategorie „Besondere Leistungen im 
Einzelbewerb“ zur Bewertung durch die Landesjury anmelden. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Einzelbewerb können dann genannt werden, wenn die Gemeinde aus mehreren Ortsteilen oder 
Katastralgemeinden besteht. Bitte helfen Sie uns bei der Organisation und prüfen Sie Namen, Adressen 
und Telefonnummern der für die Landesbewertung nominierten Kandidatinnen und Kandidaten in den 
Anmeldeformularen sehr sorgfältig.  
 
Die Siegerinnen und Sieger des Blumenschmuckbewerbes „Die Flora“|23 werden nach abgeschlossener 
Bewertung bei der Schlussveranstaltung am Donnerstag, den 7. September, in der Marktgemeinde 
Eibiswald im Ortsteil Soboth, bekannt gegeben.  
 
Das Nenngeld, das von den Gemeinden zu entrichten ist, beträgt inklusive Mehrwertsteuer für:   
Einwohner pro Gemeinde  Brutto   Einwohner pro Gemeinde  Brutto   
bis 1.000 EW u. für BLö*  € 110,00  3.000 bis 5.000 EW   € 390,00   
1.000 bis 1.500 EW   € 180,00  5.000 bis 7.000 EW   € 498,00   
1.500 bis 2.000 EW   € 240,00  7.000 bis 10.000 EW   € 576,00  
2.000 bis 3.000 EW   € 306,00  ab 10.000 EW    € 648,00   
 
Für Gemeinden, die sich sowohl im „Öffentlichen Bewerb“ beteiligen und auch Teilnehmer für den 
„Einzelbewerb“ melden, fällt das Nenngeld in doppelter Höhe an. Wenn Sie Teilnehmer aus 
verschiedenen Ortsteilen anmelden, wird die Höhe des Nenngeldes auf Anfrage per Mail an 
buchhaltung@blumenschmuck.at im Blumenschmuckbüro berechnet.   
 
Bitte überweisen Sie das Nenngeld auf das „Die Steirischen Gärtner und Baumschulen“ lautende Konto 
der Raiffeisenbank Graz-Thalerhof, IBAN: AT18 3847 7000 0504 8137. Nach Einzahlung erhalten Sie eine 
Rechnung über das geleistete Nenngeld per Mail. Sollten es zu Nachnennungen kommen, erfolgt eine 
Nachverrechnung.   
 
Wichtig „Registrierung für den Einzelbewerb“: Registrieren Sie Ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen in 
unserer Datenbank unbedingt vor der Einreichung. Pro Gemeinde ist nur eine Registrierung notwendig. 
Danach können sie unter 'aktuelle Bewerbe' die Daten Ihrer TeilnehmerInnen bis zum 16. Juni 2023 
vervollständigen. Ausnahme: Den am Bewerb teilnehmenden Gemeinden aus der Obersteiermark teilen 
wir nach erfolgreicher Registrierung ihre Nachfristtermine mit. Gemeinden, die mehr als fünf 
TeilnehmerInnen (aus verschiedenen Ortsteilen) anmelden wollen, nennen diese Ortsteile im Feld 
'Vulgo'.   
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Öffentlicher Bewerb - Anmeldeschluss: 22. Juni 2023  
Schönste Stadt      Schönster Markt   
Schönstes Dorf      Schönstes Gebirgsdorf   
Schönster Ortsteil oder Katastralgemeinde   
 
*Besondere Leistungen im öffentlichen Bewerb, das sind Teilbereiche in den Orten wie z.B. Parks, 
Fußgängerzonen, Plätze …, hierfür wird ein Nenngeld von nur € 110,- verrechnet.   
Auszeichnung im öffentlichen Bewerb durch 1 bis 5 Floras sowie die goldene Flora und Flora in Platin.   
 

Einzelbewerb - Anmeldeschluss: 22. Juni 2023   
Am Plakat steht 12. Juni, damit sich die Privatpersonen früh genug in der Gemeinde melden!   
 
Private Objekte:   

 
Häuser mit Vorgarten    Bewirtungs- und Beherbergungsbetriebe   
Balkon-, Terrassen, Fensterschmuck   Bauernhöfe in steiler Hanglage 
Gärten u. Schaugärten             Bauernhöfe 
 
 

Landessieger werden in Gold ausgezeichnet und müssen dann drei Jahre pausieren. Bewirtungs- und 
Beherbergungsbetriebe" zusammengefasst, sie werden mit Floras ausgezeichnet und dürfen jährlich 
teilnehmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beilagen:  Schreiben der Landesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl 
                   Plakat-Download auf Homepage 
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